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ses; Mangkunegoro = der den Staat im Schoße
trägt) und Yogyakarta (Hamengkubuwono =
der den Erdkreis im Schoße trägt; Pakualam =
Nagel der Welt) zum Ausdruck. Jedermann
muß bestrebt sein, die grundlegende Harmonie
zwischen der göttlichen und der irdischen Ord
nung zu erhalten. Das Wohlergehen des Für
sten, seines Hofes und des gesamten Staates
 sind Anzeichen für die Übereinstimmung mit
göttlichen Prinzipien, während das Gegenteil
ein gestörtes Verhältnis zwischen weltlicher und
überirdischer Ordnung offenbart.
(2) Die in der Welt befindliche überirdische
geistige Kraft (kesakten) ist begrenzt, und sie
nimmt vom Zentrum des Reiches zu seiner

Peripherie und absteigend nach der sozialen
Hierarchie stetig ab (Geertz 1971: 37-38;
 Anderson 1972; verwandte Vorstellungen aus
Südsulawesi berichtet Errington 1983). So ist im
Prinzip der Herrscher im Besitz der höchsten
Kraftkonzentration, und mit der sozialen und
räumlichen Entfernung von ihm über den Adel
im Palast, die Beamten in der Stadt bis hin zu
den Landbewohnern schwindet sie. Diese
unterschiedliche Teilhabe an göttlicher Kraft
erweist die Zustände im Staat im Prinzip als
gottgewollt und legitimiert die soziale Ungleich
heit.
(3) Durch äußere Anzeichen müssen die Herr
schenden beweisen, daß sie sich noch im vollen
Besitz dieser Kraft und damit in Übereinstim
mung mit der göttlichen Ordnung befinden.
Diesen Beweis liefert der Hof unmittelbar und
regelmäßig durch die Zurschaustellung von
Pomp und elaboriertem Zeremoniell (in Yog
yakarta z.B. die garebeg-Feste, Groneman
1895). In der Pracht dieser Ereignisse erweist
sich die ungebrochene Macht des Fürsten und
seines Staates. Clifford Geertz (1971: 38; auch
1980: Kap. 4, erweitert auf die traditionellen

 Staaten Balis) nennt dies die Idee des Theater
staats. Die in diesem Weltbild immer mit göttli
cher Kraft verbundene politische Macht kann
v erlorengehen, wenn der Herrscher selbstsüch
tig seinen Leidenschaften (pamrih) nachgibt
u nd das Wohl des Staates vernachlässigt (Moer-
tono 1981: 39-52). Durch Askese und Medita
tion muß der Fürst seine innere Kraft bewah
ren. Diese innere und äußere Ruhe des javani

 schen Fürsten fiel auch Junghuhn (1852: 107)

auf, wenngleich er sie nicht weiter deuten
kann:

Die javanische Anstandslehre hält es für
unpassend, sich von äußeren Eindrücken
erregen, sich von Leidenschaften bewegen
zu lassen; alle Aufwallungen des Gefühls
gelten für gemein, und vornehme Personen
halten es für wohlanstehend, sich durch
nichts aus ihrer erhabenen Ruhe bringen zu
lassen. Mit unbewegtem Gleichmut, mit
 einer unveränderlichen Würde im Antlitz,
starr wie Marmor, läßt daher auch der
Kaiser ... die Ereignisse [das eingangs
erwähnte Tigergefecht] scheinbar teil
nahmslos an sich vorübergehen.

In ähnlicher Weise mutete der Susuhunan
Pakubuwono X (im Amt 1893-1939; vgl.
Abb. 2) in seiner Abgeklärtheit seine holländi-
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Abb. 2: Der Susuhunan Pakubuwono X. in jungen
Jahren mit dem Residenten de Vogel in Surakarta, Ende
 des 19. Jh.s (KITLV)


